
würden wir verneinen, aber dann auch hinzufügen, der
Gesetzgeber sei auch keine Obrigkeit mehr, weil seine
Aussprüche nicht anerkannt werden, und das ganze Ver¬
hältnis nur im Anerkennen bestehe. Werden wir nun
nicht auf dieselbe Art auch vom Sittengesetz sagen
müssen: Wenn in keinem Menschen die geringsten An¬
stalten gemacht würden, demselben zu gehorchen, und
das, was Kant die Achtung für das Gesetz nennt, gar
nicht vorhanden wäre; denn diese ist doch immer schon
ein, wenngleich unendlich kleiner, Anfang des Gehor-
chens: so wäre auch das Sittengesetz kein Gesetz, son¬
dern nur ein theoretischer Satz, von welchem man sagen
könnte, er würde ein Gesetz sein, wenn es ein An¬
erkenntnis desselben gäbe ? Aber die Vernunft wäre dann
auch gar nicht praktisch, so wenig als jener Gesetzgeber,
dem niemand im mindesten gehorchte, eine Obrigkeit
wäre. Jene Achtung für das Gesetz, ein gewiß unter den
gegebenen Umständen sehr wohlgewählter Ausdruck,
konstituiert also eigentlich erst das Gesetz, und ist die
Wirklichkeit des Gesetzes. Denn das einzige, was man
an dem Ausdruck tadeln könnte, ist nur dieses, daß er
zu trennen scheint, was unmöglich getrennt werden kann.
Denn nicht existiert das Sittengesetz zuerst als Gedanke,
und hernach bringt die Vernunft die Achtung dafür her¬
vor; sondern es ist nur ein und dasselbe oder ein und
derselbe transzendentale Akt, wodurch die Vernunft prak¬
tisch wird, das heißt als Impuls besteht, und wodurch
es ein Sittengesetz gibt. Kann man also wohl sagen, das
Sittengesetz würde gelten, wenn auch nie etwas dem¬
selben gemäß geschähe? Wohl nur, wenn man bei der
äußern Vollbringung der Handlungen stehen bleibt; diese
aber sind auf der einen Seite gar nicht Produkte des Ge¬
setzes oder des Willens allein, auf der andern Seite ist
aber doch immer, wenn nur irgend das Gesetz dabei mit
eingetreten ist, auch etwas in ihnen, was rein dem Gesetz
gemäß geschieht. Denn wird überhaupt nur auf das Gesetz
bezogen: so wird auch entweder dem Gesetz gemäß ge¬
wollt, oder das Gegenteil wird nur unter der Form des
Unrechtes gewollt; und auch das geschieht dann dem
Gesetz gemäß. Wird aber dem Gesetz gemäß gewollt:
so ist notwendig auch in der erscheinenden Handlung
etwas, wodurch das Gesetz repräsentiert wird. Eben
dieses aber ist ja ein Sein, es ist die innerste Bestimmt-
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